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Die Satzung des BDKJ Diözesanverbandes § 28 (2) wird wie folgt geändert: 

Ist: 

Änderungen dieser Satzung müssen mindestens sechs Wochen vor Beginn der Di-

özesanversammlung den Mitgliedern zugegangen sein. 

Soll: 

Anträge auf Änderungen dieser Satzung müssen mindestens sechs Wochen vor 

Beginn der Diözesanversammlung den Mitgliedern zugegangen sein. 

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen:    27
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen:  0
Bei 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen ist der Antrag angenommen.
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